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Zuschüsse und Förderungen 

 

„Homecare“  
 

Kostenlose und unverbindliche Beratung  

zu Hause oder im Krankenhaus zu Pflegehilfsmittel 

 
 
Kontakt:  DGKP Michael Waldher 
  0664 88 97 88 69 
 

Pflegegeld:    
 Antragstellung 

 ärztliche Untersuchung 

 Entscheidung 

 Bescheid 

 
Pflegestufe  1   mehr als   65 Stunden pro Monat   EUR     160,10 
Pflegestufe  2   mehr als   95 Stunden pro Monat   EUR     295,20 
Pflegestufe  3   mehr als 120 Stunden pro Monat   EUR     459,90 
Pflegestufe   4   mehr als 160 Stunden pro Monat   EUR     689,80 
Pflegestufe  5   mehr als 180 Stunden pro Monat   EUR     936,90 
Pflegestufe   6   mehr als 180 Stunden pro Monat   EUR  1.308,30 
Pflegestufe   7 mehr als 180 Stunden pro Monat   EUR  1.719,30 

 
Evt. zusätzlich -  Zuschuss zum Pflegegeld bei Pflegestufe 6 & 7 !! 
 

Sozialministerium: 

z.B.: bei  24-Stunden-Betreuung - Personen, die zu Hause gepflegt werden, können unabhängig von ihrem 
Vermögen eine finanzielle Unterstützung in Form eines Zuschusses zur 24-Stunden-Betreuung erhalten. Die 
Betreuung muss gemäß den Bestimmungen des Hausbetreuungsgesetzes erfolgen. 
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Für Voraussetzungen und Anträge melden Sie sich bitte beim  

 

Sozialministerium Service Kärnten:   

Kumpfgasse 23-25 
9020 Klagenfurt 
Tel: 0463/5864-0 
Fax: 05 99 88-5888 
E-Mail: post.kaernten@sozialministeriumservice.at 
 

Evt. Zuschuss bei gewissen Produkten:  z.B.: Schiebehilfe, Treppenlift,… 
 

Abschreiben von der Steuer (ab Pflegestufe 1) 

„Steuerausgleich“  (Arbeitnehmerveranlagung) 

Hilfsmittel können als  „außergewöhnliche Belastungen“ geltend gemacht und im Folgejahr abgesetzt 

werden (z.B. Kosten für das Betreuungspersonal, Arzneimittel, Pflegehilfsmittel). 

Die außergewöhnliche Belastung ist durch den Nachweis der tatsächlich angefallenen Kosten (z.B. 

Zahlungsbelege, Rechnungen) im Rahmen der Arbeitnehmerveranlagung bzw. Einkommensteuererklärung 

geltend zu machen. Belege müssen für allfällige Nachprüfungen durch das zuständige Wohnsitzfinanzamt 

bis zu sieben Jahre aufbewahrt werden. 

 

Land Kärnten: 

Das Ansuchen um einen Kostenzuschuss für Hilfsmittel und Heimbehelfe (z.B.: Lagerungsbehelfe 
wie, Pflegebetten und Pflegematratzen, Leibstuhl sowie Badewannenlifter etc.)  ist über die 
Wohnsitzgemeinde möglich. 

Ansprechperson: Beatrix Huber 

Zuschüsse zu Hilfsmitteln und Heilbehelfen 
Pflegeförderung  
Amt der Kärntner Landesregierung 

Abteilung 4 – Soziales und Gesellschaft 

Mießtaler Straße 1 

A-9020 Klagenfurt am Wörthersee 

Tel.: 050 536-14568 

Fax: 050 536-14687 

E-Mail: beatrix.huber@ktn.gv.at 

Kriterien müssen gegeben sein:  unter anderem  monatliche Pension unter 1950€ netto 
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Wohnbausanierung (z.B.: beim behindertengerechten Umbau des Bades) 

CAVE:  Der Antrag muss vor Beginn der Arbeit eingebracht werden. 

 Im Nachhinein bekommt man keine Förderung mehr! 

Ansprechperson: Frau Gabriele Seidel oder Herr Helmut Steiner 
 
Amt der Kärntner Landesregierung 
Abteilung 11 
Mießtaler Straße 1 
A-9020 Klagenfurt am Wörthersee 
Tel.: 050 536-31041 Fax: 050 536-12440 
E-Mail: gabriele.seidel@ktn.gv.at 
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